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Synopse AÜG alt / AÜG neu  
(nur geänderte Bestimmungen) 

AÜG bis zum 31.03.2017  

§1 Erlaubnispflicht  
 

(1) Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer 

(Leiharbeitnehmer) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zur 

Arbeitsleistung überlassen wollen, bedürfen der Erlaubnis. Die 

Überlassung von Arbeitnehmern an Entleiher erfolgt 

vorübergehend.  
 
 

 

 

 

 

 

 

Die Abordnung von Arbeitnehmern zu einer zur Herstellung eines 

Werkes …………….er aber die übrigen Voraussetzungen des 

Satzes 2 erfüllt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÜG ab dem 01.04.2017  

§1 Arbeitnehmerüberlassung, Erlaubnispflicht  
 

(1) Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) im 

Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zur Arbeitsleistung überlassen 

(„Arbeitnehmerüberlassung“) wollen, bedürfen der Erlaubnis. Arbeitnehmer werden zur 

Arbeitsleistung überlassen, wenn sie in die Arbeitsorganisation des Entleihers eingegliedert sind 

und seinen Weisungen unterliegen. Die Überlassung und das Tätigwerdenlassen von 

Arbeitnehmern als Leiharbeitnehmer ist nur zulässig, soweit zwischen dem Verleiher und dem 

Leiharbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis besteht. Die Überlassung von Arbeitnehmern ist 

vorübergehend bis zu einer Überlassungshöchstdauer nach Absatz 1b zulässig. Verleiher und 

Entleiher haben die Überlassung von Leiharbeitnehmern in ihrem Vertrag ausdrücklich als 

Arbeitnehmerüberlassung zu bezeichnen, bevor sie den Leiharbeitnehmer überlassen oder tätig 

werden lassen. Vor der Überlassung haben sie die Person des Leiharbeitnehmers unter 

Bezugnahme auf diesen Vertrag zu konkretisieren.  
 

(1a) Die Abordnung von Arbeitnehmern zu einer zur Herstellung eines Werkes 

………………….er aber die übrigen Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt.  
 

(1b) Der Verleiher darf denselben Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 aufeinander folgende 

Monate demselben Entleiher überlassen; der Entleiher darf denselben Leiharbeitnehmer nicht 

länger als 18 aufeinander folgende Monate tätig werden lassen. Der Zeitraum vorheriger 

Überlassungen durch denselben oder einen anderen Verleiher an denselben Entleiher ist 

vollständig anzurechnen, wenn zwischen den Einsätzen jeweils nicht mehr als drei Monate 

liegen. In einem Tarifvertrag von Tarifvertragsparteien der Einsatzbranche kann eine von Satz 1 

abweichende Überlassungshöchstdauer festgelegt werden. Im Geltungsbereich eines 

Tarifvertrags nach Satz 3 können abweichende tarifvertragliche Regelungen im Betrieb eines 

nicht tarifgebundenen Entleihers durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung übernommen 

werden.  
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2a. zwischen Arbeitgebern, wenn die Überlassung nur gelegentlich 

erfolgt und der Arbeitnehmer nicht zum Zweck der Überlassung 

eingestellt und beschäftigt wird, oder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 Versagung  

(1) Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung ist zu versagen, wenn 

Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller  

1. die für die Ausübung der Tätigkeit nach § 1 erforderliche 

Zuverlässigkeit nicht besitzt, insbesondere weil er die Vorschriften 

des Sozialversicherungsrechts, über die Einbehaltung und 

Abführung der Lohnsteuer, über die Arbeitsvermittlung, über die 

Anwerbung im Ausland oder über die Ausländerbeschäftigung, die 

Vorschriften des Arbeitsschutzrechts oder die arbeitsrechtlichen 

Pflichten nicht einhält;  

 

 

In einer auf Grund eines Tarifvertrages von Tarifparteien der Einsatzbranche getroffenen 

Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann eine von Satz 1 abweichende 

Überlassungshöchstdauer festgelegt werden. Können auf Grund eines Tarifvertrages nach Satz 

5 abweichende Regelungen in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung getroffen werden, kann 

auch in Betrieben eines nicht tarifgebundenen Entleihers bis zu einer Überlassungshöchstdauer 

von 24 Monaten davon Gebrauch gemacht werden, soweit nicht durch diesen Tarifvertrag eine 

von Satz 1 abweichende Überlassungshöchstdauer für Betriebs- oder Dienstvereinbarungen 

festgelegt ist. Unterfällt der Betrieb des nicht tarifgebundenen Entleihers bei Abschluss einer 

Betriebs- oder Dienstvereinbarung nach Satz 4 oder Satz 6 den Geltungsbereichen mehrerer 

Tarifverträge, ist auf den für die Branche des Entleihers repräsentativen Tarifvertrag 

abzustellen. Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften können von Satz 

1 abweichende Überlassungshöchstdauern in ihren Regelungen vorsehen.  

 

2a. zwischen Arbeitgebern, wenn die Überlassung nur gelegentlich erfolgt und der 

Arbeitnehmer nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt wird,  

 

2b. zwischen Arbeitgebern, wenn Aufgaben eines Arbeitnehmers von dem bisherigen zu dem 

anderen Arbeitgeber verlagert werden und auf Grund eines Tarifvertrages des öffentlichen 

Dienstes  

a) das Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Arbeitgeber weiter besteht und  

b) die Arbeitsleistung zukünftig bei dem anderen Arbeitgeber erbracht wird,  

2c. zwischen Arbeitgebern, wenn diese juristische Personen des öffentlichen Rechts sind und 

Tarifverträge des öffentlichen Dienstes oder Regelungen der öffentlich rechtlichen 

Religionsgesellschaften anwenden, oder  

 

 

§3 Versagung  

(1) Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung ist zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme 

rechtfertigen, dass der Antragsteller  

1. die für die Ausübung der Tätigkeit nach § 1 erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt, 

insbesondere weil er die Vorschriften des Sozialversicherungsrechts, über die Einbehaltung und 

Abführung der Lohnsteuer, über die Arbeitsvermittlung, über die Anwerbung im Ausland oder 

über die Ausländerbeschäftigung, über die Überlassungshöchstdauer nach §1 Absatz 1b, die 

Vorschriften des Arbeitsschutzrechts oder die arbeitsrechtlichen Pflichten nicht einhält;  
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2. nach der Gestaltung seiner Betriebsorganisation nicht in der 

Lage ist, die üblichen Arbeitgeberpflichten ordnungsgemäß zu 

erfüllen;  

 

3. dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung an einen 

Entleiher die im Betrieb dieses Entleihers für einen vergleichbaren 

Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen 

Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts nicht 

gewährt. Ein Tarifvertrag kann abweichende Regelungen 

zulassen, soweit er nicht die in einer Rechtsverordnung nach § 3a 

Absatz 2 festgesetzten Mindeststundenentgelte unterschreitet. Im 

Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht 

tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der 

tariflichen Regelungen vereinbaren. Eine abweichende tarifliche 

Regelung gilt nicht für Leiharbeitnehmer, die in den letzten sechs 

Monaten vor der Überlassung an den Entleiher aus einem 

Arbeitsverhältnis bei diesem oder einem Arbeitgeber, der mit dem 

Entleiher einen Konzern im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes 

bildet, ausgeschieden sind.  

 

 

§8 Statistische Meldungen  

(1) Der Verleiher hat der Erlaubnisbehörde halbjährlich statistische 

Meldungen über  

1. die Zahl der überlassenen Leiharbeitnehmer getrennt nach Ge-

schlecht, nach der Staatsangehörigkeit, nach Berufsgruppen und 

nach der Art der vor der Begründung des Vertragsverhältnisses 

zum Verleiher ausgeübten Beschäftigung,  

2. die Zahl der Überlassungsfälle, gegliedert nach 

Wirtschaftsgruppen,  

3. die Zahl der Entleiher, denen er Leiharbeitnehmer überlassen 

hat, gegliedert nach Wirtschaftsgruppen,  

4. die Zahl und die Dauer der Arbeitsverhältnisse, die er mit jedem 

überlassenen Leiharbeitnehmer eingegangen ist,  

5. die Zahl der Beschäftigungstage jedes überlassenen 

Leiharbeitnehmers, gegliedert nach Überlassungsfällen,  

zu erstatten.  

 
2. nach der Gestaltung seiner Betriebsorganisation nicht in der Lage ist, die üblichen 
Arbeitgeberpflichten ordnungsgemäß zu erfüllen;  
 
 
 
3. dem Leiharbeitnehmer die ihm nach §8 zustehenden Arbeitsbedingungen einschließlich des 
Arbeitsentgeltes nicht gewährt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 Grundsatz der Gleichstellung  

(1) Der Verleiher ist verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der Überlassung an den 

Entleiher die im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers 

geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts zu gewähren 

(Gleichstellungsgrundsatz). Erhält der Leiharbeitnehmer das für einen vergleichbaren 

Arbeitnehmer des Entleihers im Entleihbetrieb geschuldete tarifvertragliche Arbeitsentgelt oder 

in Ermangelung eines solchen ein für vergleichbare Arbeitnehmer in der Einsatzbranche 

geltendes tarifvertragliches Arbeitsentgelt, wird vermutet, dass der Leiharbeitnehmer hinsichtlich 

des Arbeitsentgelts im Sinne von Satz 1 gleichgestellt ist. Werden im Betrieb des Entleihers 

Sachbezüge gewährt, kann ein Wertausgleich in Euro erfolgen.  
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Die Erlaubnisbehörde kann die Meldepflicht nach Satz 1 

einschränken.  

 

(2) Die Meldungen sind für das erste Kalenderhalbjahr bis zum 1. 

September des laufenden Jahres, für das zweite Kalenderhalbjahr 

bis zum 1. März des folgenden Jahres zu erstatten.  

(3) Die Erlaubnisbehörde gibt zur Durchführung des Absatzes 1 

Erhebungsvordrucke aus. Die Meldungen sind auf diesen 

Vordrucken zu erstatten. Die Richtigkeit der Angaben ist durch 

Unterschrift zu bestätigen.  

(4) Einzelangaben nach Absatz 1 sind von der Erlaubnisbehörde 

geheim zu halten. Die §§ 93, 97, 105 Absatz 1, § 111 Absatz 5 in 

Verbindung mit § 105 Absatz 1 sowie § 116 Absatz 1 der 

Abgabenordnung gelten nicht. Dies gilt nicht, soweit die 

Finanzbehörden die Kenntnisse für die Durchführung eines 

Verfahrens wegen einer Steuerstraftat sowie eines damit 

zusammenhängenden Besteuerungsverfahrens benötigen, an 

deren Verfolgung ein zwingendes öffentliches Interesse besteht, 

oder soweit es sich um vorsätzlich falsche Angaben des Aus-

kunftspflichtigen oder der für ihn tätigen Personen handelt. 

Veröffentlichungen von Ergebnissen auf Grund von Meldungen 

nach Absatz 1 dürfen keine Einzelangaben enthalten. Eine 

Zusammenfassung von Angaben mehrerer Auskunftspflichtiger ist 

keine Einzelangabe im Sinne dieses Absatzes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ein Tarifvertrag kann vom Gleichstellungsgrundsatz abweichen, soweit er nicht die in einer 

Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 festgesetzten Mindeststundenentgelte unterschreitet. 

Soweit ein solcher Tarifvertrag vom Gleichstellungsgrundsatz abweicht, hat der Verleiher dem 

Leiharbeitnehmer die nach diesem Tarifvertrag geschuldeten Arbeitsbedingungen zu gewähren. 

Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen vereinbaren. Soweit ein solcher 

Tarifvertrag die in einer Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 festgesetzten 

Mindeststundenentgelte unterschreitet, hat der Verleiher dem Leiharbeitnehmer für jede 

Arbeitsstunde das im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des 

Entleihers für eine Arbeitsstunde zu zahlende Arbeitsentgelt zu gewähren.  

(3) Eine abweichende tarifliche Regelung im Sinne von Absatz 2 gilt nicht für Leiharbeitnehmer, 

die in den letzten sechs Monaten vor der Überlassung an den Entleiher aus einem 

Arbeitsverhältnis bei diesem oder einem Arbeitgeber, der mit dem Entleiher einen Konzern im 

Sinne des § 18 des Aktiengesetzes bildet, ausgeschieden sind.  

(4) Ein Tarifvertrag im Sinne des Absatzes 2 kann hinsichtlich des Arbeitsentgelts vom 

Gleichstellungsgrundsatz für die ersten neun Monate einer Überlassung an einen Entleiher 

abweichen. Eine längere Abweichung durch Tarifvertrag ist nur zulässig, wenn  

1. nach spätestens 15 Monaten einer Überlassung an einen Entleiher mindestens ein 

Arbeitsentgelt erreicht wird, das in dem Tarifvertrag als gleichwertig mit dem tarifvertraglichen 

Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer in der Einsatzbranche festgelegt ist, und  

2. nach einer Einarbeitungszeit von längstens sechs Wochen eine stufenweise Heranführung an 

dieses Arbeitsentgelt erfolgt.  

Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber und 

Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen vereinbaren. Der Zeitraum vorheriger 

Überlassungen durch denselben oder einen anderen Verleiher an denselben Entleiher ist 

vollständig anzurechnen, wenn zwischen den Einsätzen jeweils nicht mehr als drei Monate 

liegen.  

(5) Der Verleiher ist verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer mindestens das in einer 

Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 für die Zeit der Überlassung und für Zeiten ohne 

Überlassung festgesetzte Mindeststundenentgelt zu zahlen.  
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§9 Unwirksamkeit  

Unwirksam sind:  

1. Verträge zwischen Verleihern und Entleihern sowie zwischen 

Verleihern und Leiharbeitnehmern, wenn der Verleiher nicht die 

nach § 1 erforderliche Erlaubnis hat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vereinbarungen, die für den Leiharbeitnehmer für die Zeit der 

Überlassung an einen Entleiher schlechtere als die im Betrieb des 

Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers 

geltenden wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des 

Arbeitsentgelts vorsehen; ein Tarifvertrag kann abweichende 

Regelungen zulassen, soweit er nicht die in einer 

Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 festgesetzten 

Mindeststundenentgelte unterschreitet; im Geltungsbereich eines 

solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebundene Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Regelungen 

vereinbaren; eine abweichende tarifliche Regelung gilt nicht für 

Leiharbeitnehmer, die in den letzten sechs Monaten vor der 

Überlassung an den Entleiher aus einem Arbeitsverhältnis bei 

diesem oder einem Arbeitgeber,  

 

 

§9 Unwirksamkeit  

(1) Unwirksam sind:  

1. Verträge zwischen Verleihern und Entleihern sowie zwischen Verleihern und 

Leiharbeitnehmern, wenn der Verleiher nicht die nach § 1 erforderliche Erlaubnis hat; der 

Vertrag zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer wird nicht unwirksam, wenn der 

Leiharbeitnehmer schriftlich bis zum Ablauf eines Monats nach dem zwischen Verleiher und 

Entleiher für den Beginn der Überlassung vorgesehenen Zeitpunkt gegenüber dem Verleiher 

oder dem Entleiher erklärt, dass er an dem Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhält; tritt die 

Unwirksamkeit erst nach Aufnahme der Tätigkeit beim Entleiher ein, so beginnt die Frist mit 

Eintritt der Unwirksamkeit,  

1a. Arbeitsverträge zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern, wenn entgegen § 1 Absatz 1 

Satz 5 und 6 die Arbeitnehmerüberlassung nicht ausdrücklich als solche bezeichnet und die 

Person des Leiharbeitnehmers nicht konkretisiert worden ist, es sei denn, der Leiharbeitnehmer 

erklärt schriftlich bis zum Ablauf eines Monats nach dem zwischen Verleiher und Entleiher für 

den Beginn der Überlassung vorgesehenen Zeitpunkt gegenüber dem Verleiher oder dem 

Entleiher, dass er an dem Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhält,  

1b. Arbeitsverträge zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern mit dem Überschreiten der 

zulässigen Überlassungshöchstdauer nach § 1 Absatz 1b, es sei denn, der Leiharbeitnehmer 

erklärt schriftlich bis zum Ablauf eines Monats nach Überschreiten der zulässigen 

Überlassungshöchstdauer gegenüber dem Verleiher oder dem Entleiher, dass er an dem 

Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhält, 

 

2. Vereinbarungen, die für den Leiharbeitnehmer schlechtere als die ihm nach § 8 zustehenden 

Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts vorsehen,  

 

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 Nummer 1, 1a oder 1b (Festhaltenserklärung) ist nur wirksam, 

wenn  

1. der Leiharbeitnehmer diese vor ihrer Abgabe persönlich in einer Agentur für Arbeit vorlegt,  

2. die Agentur für Arbeit die abzugebende Erklärung mit dem Datum des Tages der Vorlage und 

dem Hinweis versieht, dass sie die Identität des Leiharbeitnehmers festgestellt hat, und  

3. die Erklärung spätestens am dritten Tag nach der Vorlage in der Agentur für Arbeit dem Ver- 

oder Entleiher zugeht.  

(3) Eine vor Beginn einer Frist nach Absatz 1 Nummer 1 bis 1b abgegebene 

Festhaltenserklärung ist unwirksam. Wird die Überlassung nach der Festhaltenserklärung 

fortgeführt, gilt Absatz 1 Nummer 1 bis 1b 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

der mit dem Entleiher einen Konzern im Sinne des § 18 des 

Aktiengesetzes bildet, ausgeschieden sind,  

 

§ 10 Rechtsfolgen bei Unwirksamkeit, Pflichten des 

Arbeitgebers zur Gewährung von Arbeitsbedingungen  

(1) Ist der Vertrag zwischen einem Verleiher und einem 

Leiharbeitnehmer nach § 9 Nr. 1 unwirksam,……..  

 

(2) Der Leiharbeitnehmer kann im Fall der Unwirksamkeit seines 

Vertrags mit dem Verleiher nach § 9 Nr. 1 von diesem Ersatz des 

Schadens verlangen, …………  

(3) Zahlt der Verleiher das vereinbarte Arbeitsentgelt oder Teile 

des Arbeitsentgelts an den Leiharbeitnehmer, obwohl der Vertrag 

nach § 9 Nr. 1 unwirksam ist, …………  
 

 

 

 

 

 

 

 

§11 Sonstige Vorschriften über das Leiharbeitsverhältnis  

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Der Leiharbeitnehmer ist nicht verpflichtet, bei einem Entleiher 

tätig zu sein, soweit dieser durch einen Arbeitskampf unmittelbar 

betroffen ist. In den Fällen eines Arbeitskampfs nach Satz 1 hat 

der Verleiher den Leiharbeitnehmer auf das Recht, die 

Arbeitsleistung zu verweigern, hinzuweisen.  

 

 

Eine erneute Festhaltenserklärung ist unwirksam. § 28e Absatz 2 Satz 4 des Vierten Buches 

Sozialgesetzbuch gilt unbeschadet der Festhaltenserklärung.  

 

§ 10 Rechtsfolgen bei Unwirksamkeit  

(1) Ist der Vertrag zwischen einem Verleiher und einem Leiharbeitnehmer nach § 9 unwirksam, 

…………. 

 

 

(2) Der Leiharbeitnehmer kann im Fall der Unwirksamkeit seines Vertrags mit dem Verleiher 

nach § 9 von diesem Ersatz des Schadens verlangen, ………….  

(3) Zahlt der Verleiher das vereinbarte Arbeitsentgelt oder Teile des Arbeitsentgelts an den 

Leiharbeitnehmer, obwohl der Vertrag nach § 9 unwirksam ist, …….. 

 

 

 

 

§ 10a Rechtsfolgen bei Überlassung durch eine andere Person als den Arbeitgeber  

Werden Arbeitnehmer entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 von einer anderen Person überlassen und 

verstößt diese Person hierbei gegen § 1 Absatz 1 Satz 1, § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6 oder § 1 

Absatz 1b, gelten für das Arbeitsverhältnis des Leiharbeitnehmers § 9 Nummer 1 bis 1b und § 

10 entsprechend.  

 

§11 Sonstige Vorschriften über das Leiharbeitsverhältnis  

(2) Der Verleiher ist ferner verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer bei Vertragsschluss ein Merkblatt 

der Erlaubnisbehörde über den wesentlichen Inhalt dieses Gesetzes auszuhändigen. 

Nichtdeutsche Leiharbeitnehmer erhalten das Merkblatt und den Nachweis nach Absatz 1 auf 

Verlangen in ihrer Muttersprache. Die Kosten des Merkblatts trägt der Verleiher. 

 

Der Verleiher hat den Leiharbeitnehmer vor jeder Überlassung darüber zu informieren, dass er 

als Leiharbeitnehmer tätig wird.  

 

(5) Der Entleiher darf Leiharbeitnehmer nicht tätig werden lassen, wenn sein Betrieb unmittelbar 

durch einen Arbeitskampf betroffen ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Entleiher sicherstellt, dass 

Leiharbeitnehmer keine Tätigkeiten übernehmen, die bisher von Arbeitnehmern erledigt wurden, 

die  

1. sich im Arbeitskampf befinden oder  

2. ihrerseits Tätigkeiten von Arbeitnehmern, die sich im Arbeitskampf befinden, übernommen 

haben.  
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§12 Rechtsbeziehungen zwischen Verleiher und Entleiher  

(1) Der Vertrag zwischen dem Verleiher und dem Entleiher bedarf 

der Schriftform.  

 

In der Urkunde hat der Verleiher zu erklären, ob er die Erlaubnis 

nach § 1 besitzt. Der Entleiher hat in der Urkunde anzugeben, 

welche besonderen Merkmale die für den Leiharbeitnehmer 

vorgesehene Tätigkeit hat und welche berufliche Qualifikation dafür 

erforderlich ist sowie welche im Betrieb des Entleihers für einen 

vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers wesentlichen 

Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts gelten; 

Letzteres gilt nicht, soweit die Voraussetzungen der in § 3 Absatz 1 

Nr. 3 und § 9 Nr. 2 genannten Ausnahme vorliegen.  

 

 

§13 Auskunftsanspruch des Leiharbeitnehmers  

Der Leiharbeitnehmer kann im Falle der Überlassung von seinem 

Entleiher Auskunft über die im Betrieb des Entleihers für einen 

vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden 

wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des 

Arbeitsentgelts verlangen; dies gilt nicht, soweit die 

Voraussetzungen der in § 3 Absatz 1 Nr. 3 und § 9 Nr. 2 

genannten Ausnahme vorliegen.  

 

 

§14 Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte  

 

(2) Leiharbeitnehmer sind bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter in 

den Aufsichtsrat im Entleiherunternehmen und bei der Wahl der 

betriebsverfassungsrechtlichen Arbeitnehmervertretungen im Entlei-

herbetrieb nicht wählbar.  

 

 

 

Der Leiharbeitnehmer ist nicht verpflichtet, bei einem Entleiher tätig zu sein, soweit dieser durch 

einen Arbeitskampf unmittelbar betroffen ist. In den Fällen eines Arbeitskampfes hat der 

Verleiher den Leiharbeitnehmer auf das Recht, die Arbeitsleistung zu verweigern, hinzuweisen.  

 

§12 Rechtsbeziehungen zwischen Verleiher und Entleiher  

(1) Der Vertrag zwischen dem Verleiher und dem Entleiher bedarf der Schriftform. Wenn der 

Vertrag und seine tatsächliche Durchführung einander widersprechen, ist für die rechtliche 

Einordnung des Vertrages die tatsächliche Durchführung maßgebend.  

In der Urkunde hat der Verleiher zu erklären, ob er die Erlaubnis nach § 1 besitzt. Der Entleiher 

hat in der Urkunde anzugeben, welche besonderen Merkmale die für den Leiharbeitnehmer 

vorgesehene Tätigkeit hat und welche berufliche Qualifikation dafür erforderlich ist  

 

 

 

sowie welche im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers 

wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts gelten; Letzteres gilt nicht, 

soweit die Voraussetzungen der in §8 Absatz 2 und Absatz 4 Satz 2 genannten Ausnahme 

vorliegen.  

 

§13 Auskunftsanspruch des Leiharbeitnehmers  

Der Leiharbeitnehmer kann im Falle der Überlassung von seinem Entleiher Auskunft über die im 

Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden 

wesentlichen Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsentgelts verlangen; dies gilt nicht, 

soweit die Voraussetzungen der in § 8 Absatz 2 und Absatz 4 Satz 2 genannten Ausnahme 

vorliegen.  

 

 

 

 

§14 Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte  

 

(2) Leiharbeitnehmer sind bei der Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat im 

Entleiherunternehmen und bei der Wahl der betriebsverfassungsrechtlichen 

Arbeitnehmervertretungen im Entleiherbetrieb nicht wählbar. Sie sind berechtigt, die 

Sprechstunden dieser Arbeitnehmervertretungen aufzusuchen und an den Betriebs- und 

Jugendversammlungen im Entleiherbetrieb teilzunehmen.  
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Sie sind berechtigt, die Sprechstunden dieser 

Arbeitnehmervertretungen aufzusuchen und an den Betriebs- und 

Jugendversammlungen im Entleiherbetrieb teilzunehmen. Die §§ 

81, 82 Absatz 1 und die §§ 84 bis 86 des 

Betriebsverfassungsgesetzes gelten im Entleiherbetrieb auch in 

Bezug auf die dort tätigen Leiharbeitnehmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§16 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Absatz 3 Satz 2 eine dort genannte Maßnahme nicht duldet,  

7. eine statistische Meldung nach § 8 Absatz. 1 nicht, nicht richtig, 

nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt,  

7a. entgegen § 10 Absatz 4 eine Arbeitsbedingung nicht gewährt,  

7b. entgegen § 10 Absatz 5 in Verbindung mit einer 

Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 Satz 1 das dort genannte 

Mindeststundenentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt,  

 

 

 

Die §§ 81, 82 Absatz 1 und die §§ 84 bis 86 des Betriebsverfassungsgesetzes gelten im 

Entleiherbetrieb auch in Bezug auf die dort tätigen Leiharbeitnehmer. Soweit Bestimmungen 

des Betriebsverfassungsgesetzes mit Ausnahme des § 112a, des Europäische Betriebsräte-

Gesetzes oder der auf Grund der jeweiligen Gesetze erlassenen Wahlordnungen eine 

bestimmte Anzahl oder einen bestimmten Anteil von Arbeitnehmern voraussetzen, sind 

Leiharbeitnehmer auch im Entleiherbetrieb zu berücksichtigen. Soweit Bestimmungen des 

Mitbestimmungsgesetzes, des Montan-Mitbestimmungsgesetzes, des 

Mitbestimmungsergänzungsgesetzes, des Drittelbeteiligungsgesetzes, des Gesetzes über die 

Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung des SE- und 

des SCE-Beteiligungsgesetzes oder der auf Grund der jeweiligen Gesetze erlassenen 

Wahlordnungen eine bestimmte Anzahl oder einen bestimmten Anteil von Arbeitnehmern 

voraussetzen, sind Leiharbeitnehmer auch im Entleiherunternehmen zu berücksichtigen. Soweit 

die Anwendung der in Satz 5 genannten Gesetze eine bestimmte Anzahl oder einen 

bestimmten Anteil von Arbeitnehmern erfordert, sind Leiharbeitnehmer im 

Entleiherunternehmen nur zu berücksichtigen, wenn die Einsatzdauer sechs Monate übersteigt.  

 

 

§16 Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

  

1b. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 einen Arbeitnehmer überlässt oder tätig werden lässt,  

1c. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 5 eine dort genannte Überlassung nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig bezeichnet,  

1d. entgegen § 1 Absatz 1 Satz 6 die Person nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 

konkretisiert,  

1e. entgegen § 1 Absatz 1b Satz 1 einen Leiharbeitnehmer überlässt,  

1f. entgegen § 1b Satz 1 Arbeitnehmer überlässt oder tätig werden lässt,  

 

7. -aufgehoben-  

 

 

7a. entgegen § 8 Absatz 1 oder Absatz 2 Satz 2 oder 4 eine Arbeitsbedingung nicht gewährt,  

7b. entgegen § 8 Absatz 5 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 Satz 

1 das dort genannte Mindeststundenentgelt nicht oder nicht rechtzeitig zahlt,  

8a. entgegen § 11 Absatz 5 Satz 1 einen Leiharbeitnehmer tätig werden lässt,  
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(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 bis 1b, 6 und 

11 bis 18 kann mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, die 

Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 2, 7a und 7b mit einer 

Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, die Ordnungswidrigkeit 

nach Absatz 1 Nummer 2a, 3, 9 und 10 mit einer Geldbuße bis zu 

zweitausendfünfhundert Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 

1 Nummer 4, 5, 6a, 7 und 8 mit einer Geldbuße bis zu tausend 

Euro geahndet werden.  

 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nr. 1 des 

Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind für die 

Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 1 bis 2a, 7b sowie 

11 bis 18 die Behörden der Zollverwaltung, für die 

Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 3 bis 7a sowie 8 bis 

10 die Bundesagentur für Arbeit.  

 

 

 

§19 Übergangsvorschrift  

§ 3 Absatz 1 Nummer 3 Satz 4 und § 9 Nummer 2 letzter Halbsatz 

finden keine Anwendung auf Leiharbeitsverhältnisse, die vor dem 

15. Dezember 2010 begründet worden sind. 

 

 

 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 1 bis 1f, 6 und 11 bis 18 kann mit einer 

Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 2, 7a, 7b 

und 8a mit einer Geldbuße bis zu fünfhunderttausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 

1 Nummer 2a, 3, 9 und 10 mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro, die 

Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 4, 5, 6a und 8 mit einer Geldbuße bis zu tausend 

Euro geahndet werden.  

 

 

 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten sind in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 1a, 1c, 1d, 1f, 2, 2a und 7b 

sowie 11 bis 18 die Behörden der Zollverwaltung, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1b, 1e, 

3 bis 7a sowie 8 bis 10 die Bundesagentur für Arbeit.  

 

 

 

 

 

§19 Übergangsvorschrift  

(1) §8 Absatz 3 findet keine Anwendung auf Leiharbeitsverhältnisse, die vor dem 15. Dezember 

2010 begründet worden sind.  

(2) Überlassungszeiten vor dem 1. April 2017 werden bei der Berechnung der 

Überlassungshöchstdauer nach § 1 Absatz 1b und der Berechnung der Überlassungszeiten 

nach § 8 Absatz 4 Satz 1 nicht berücksichtigt.  

 

§ 20 Evaluation  

Die Anwendung dieses Gesetzes ist im Jahr 2020 zu evaluieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


